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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.1968

Norm

ABGB §1327 d

ZPO §273

Rechtssatz

Fehlen konkrete Anhaltspunkte dafür, wie sich die Einkommensverteilung in der Familie des Getöteten gestaltet hätte,

ist bei der Berechnung der Hinterbliebenenrente der Aufteilungsschlüssel nach richterlichem Ermessen gemäß § 273

ZPO festzusetzen.
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